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Regeste

Rechtshilfe und Auslieferung

Erwägungen

E. 1
a) Beide Verwaltungsgerichtsbeschwerden betreffen dasselbe Ersuchen um weitere
Verwendung bereits übermittelter Akten, und in beiden Fällen sollen die Akten für dasselbe
Strafverfahren verwendet werden. Hingegen sind verschiedene Bankkonten von der
Rechtshilfe betroffen. Die beteiligten Rechtsanwälte ziehen in den Beschwerdeschriften
aber dieselben Schlüsse. Da das Bundesamt für Polizeiwesen das Gesuch der
amerikanischen Behörden in einer einzigen Verfügung bewilligte, wissen die
Beschwerdeführer, wer davon betroffen ist; sie haben deshalb untereinander kein Interesse
mehr an der Geheimhaltung. Unter diesen Umständen können die Verfahren vereinigt und
mit einem einzigen Urteil erledigt werden ( BGE 123 II 16 E. 1 S. 20). b) Die
Beschwerdeführer sind nur soweit zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert, als sie
selbst von der angefochtenen Verfügung betroffen sind. Zur
Verwaltungsgerichtsbeschwerde berechtigt sind sie somit in Bezug auf das Protokoll der
Zeugeneinvernahme mit dem Beschwerdeführer 1 vom 8. Dezember 1997 und das
Protokoll der Zeugeneinvernahme mit dem Beschwerdeführer 2 vom 10. Dezember 1997.
Bezüglich der übrigen in Ziff. 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung genannten
Dokumente sind die Beschwerdeführer nicht zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde
legitimiert. Die in diesen Dokumenten genannten juristischen Personen haben keine
Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben, weshalb die angefochtene Verfügung insoweit
rechtskräftig geworden ist.

E. 2
a) Das Bundesgericht erkannte im nicht veröffentlichten Urteil vom 7. Dezember 1998 i.S.
G. (E. 6), aus Art. 67 Abs. 2 IRSG folge, dass die Behörden des ersuchenden Staates die
durch Rechtshilfe erhaltenen Auskünfte zur Verfolgung derjenigen Taten verwenden
dürfen, auf die sich das Ersuchen bezieht, auch wenn sich die strafrechtliche Beurteilung
der Tat zwischenzeitlich verändert hat (lit. a) oder sich das Strafverfahren gegen einen im
Rechtshilfegesuch nicht genannten Beteiligten richtet (lit. b). Jede weitere Verwendung
bedarf der Zustimmung des Bundesamtes. Von vornherein ausgeschlossen ist die
Verwendung der erhaltenen Auskünfte und Schriftstücke in Verfahren wegen Taten, bei
denen Rechtshilfe nicht zulässig ist ( Art. 67 Abs. 1 IRSG ). Daraus folgt, dass jede
Weitergabe an Drittstaaten als weitere Verwendung gemäss Art. 67 Abs. 2 IRSG der
Zustimmung des Bundesamtes für Polizeiwesen bedarf; dieses wird seine Zustimmung
erteilen, wenn die vom Drittstaat beantragte Rechtshilfe auch nach schweizerischem Recht
(einschliesslich des einschlägigen Staatsvertragsrechts) zulässig wäre. Eine Weitergabe an



Drittstaaten ist ausgeschlossen, wenn sie der Verfolgung von Taten dient, bei denen
Rechtshilfe nach schweizerischem Recht nicht zulässig wäre. Das Bundesgericht hielt es für
erwägenswert, die Voraussetzungen für eine Weitergabe an Drittstaaten ausdrücklich in den
Spezialitätsvorbehalt aufzunehmen. Das Bundesgericht hat somit entschieden, dass Art. 67
Abs. 2 IRSG die Weiterleitung bereits übermittelter Akten an einen Drittstaat nicht generell
ausschliesst. Es gibt keinen Grund, für die Beurteilung des vorliegenden Falles diese
Rechtsprechung zu ändern; insbesondere steht der blosse Wortlaut von Art. 67 Abs. 2 IRSG
der Weitergabe an einen Drittstaat nicht entgegen. b) Im vorliegenden Fall ist demnach
zuerst zu prüfen, ob die von Grossbritannien in den Vereinigten Staaten beantragte
Rechtshilfe auch nach schweizerischem Recht zulässig wäre. Die von Grossbritannien in
den Vereinigten Staaten beantragte Rechtshilfe ist dann auch nach schweizerischem Recht
zulässig, wenn ein bei den schweizerischen Rechtshilfebehörden eingereichtes
entsprechendes britisches Rechtshilfeersuchen gutgeheissen werden müsste. Weil sowohl
die Schweiz als auch Grossbritannien dem Europäischen Rechtshilfeübereinkommen
(EUeR; SR 0.351. 1) beigetreten sind, ist die Frage aufgrund dieses Übereinkommens zu
beurteilen. c) Gemäss dem ergänzenden Rechtshilfeersuchen der SEC vom 17. November
1998 ersuchten die britischen Behörden um Rechtshilfe bei der Aufklärung von
Insider-Delikten, die in Grossbritannien begangen wurden. Die Einzelheiten zu diesen
Insider-Delikten gehen aus dem Gesuch des DTI vom 16. März 1998 an die Eidgenössische
Bankenkommission hervor, auf welches die SEC in ihrem Schreiben vom 8. Januar 1999
verweist. Das Gesuch des DTI vom 16. März 1998 ist daher für die Beurteilung des
Ersuchens der SEC um Bewilligung der Weitergabe heranzuziehen. d) Art. 14 EUeR nennt
die formellen Anforderungen, die ein Rechtshilfeersuchen erfüllen muss. Gemäss Ziff. 2
der Bestimmung muss das Rechtshilfeersuchen insbesondere die strafbare Handlung
bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts enthalten. Die Beschwerdeführer
machen geltend, das Ersuchen der SEC erfülle diese Anforderung nicht. Das vom DTI bei
der Eidgenössischen Bankenkommission eingereichte Gesuch vom 16. März 1998, auf
welches die SEC verweist, stellt jedoch die Insider-Delikte, zu deren Untersuchung die
Rechtshilfe benötigt wird, ausführlich dar. Als möglicherweise verletzte Strafnormen
werden die Bestimmungen von Abteilung 52 des Criminal Justice Act 1993
(Insider-Geschäfte) genannt. Das Ersuchen der SEC und die dazugehörigen, bei der
Einreichung bereits im Besitz der schweizerischen Behörden befindlichen Unterlagen
genügen somit den Anforderungen von Art. 14 EUeR . Entgegen den Ausführungen der
Beschwerdeführer lässt sich auch prüfen, ob das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit
erfüllt ist: Die in Abteilung 52 des Criminal Justice Act 1993 mit Strafe bedrohten
Insider-Delikte sind in der Schweiz gemäss Art. 161 StGB strafbar. e) Die
Beschwerdeführer halten dafür, die an die SEC übermittelten Protokolle der
Zeugeneinvernahmen seien für die vom DTI durchgeführte Untersuchung nicht brauchbar,
weil zwischen den von der SEC und dem DTI untersuchten Sachverhalten kein
Zusammenhang bestehe. Deshalb sei es unverhältnismässig, der SEC die Übermittlung der
Unterlagen an das DTI zu erlauben. Aus dem Gesuch des DTI an die Eidgenössische
Bankenkommission vom 16. März 1998 geht indessen hervor, dass die Untersuchungen
sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Grossbritannien die gleichen Bankkonten
betreffen. Die in die Vereinigten Staaten übermittelten Einvernahmeprotokolle sind daher
auch für die in Grossbritannien geführte Untersuchung wesentlich. Die der SEC vom
Bundesamt für Polizei erteilte Bewilligung verstösst nicht gegen den Grundsatz der
Verhältnismässigkeit.



E. 3
a) Die Beschwerdeführer rügen ausserdem, der bei der Rechtshilfeleistung an die
Vereinigten Staaten verfügte Spezialitätsvorbehalt verpflichte die Behörden
Grossbritanniens nicht. Die britischen Behörden hätten die entsprechenden Vorschriften des
schweizerischen Rechtshilferechtes umgangen, indem sie die für das britische Verfahren
notwendigen Informationen und Unterlagen nicht bei den schweizerischen Behörden
verlangt hätten, sondern ein entsprechendes Ersuchen an die amerikanischen Behörden
gestellt hätten. b) Die Schweiz erklärte in lit. b ihres Vorbehaltes zu Art. 2 EUeR (EUeR S.
37), sie behalte sich das Recht vor, Rechtshilfe auf Grund dieses Übereinkommens nur
unter der ausdrücklichen Bedingung zu leisten, dass die Ergebnisse der in der Schweiz
durchgeführten Erhebungen und die in herausgegebenen Akten oder Schriftstücken
enthaltenen Auskünfte ausschliesslich für die Aufklärung und Beurteilung derjenigen
strafbaren Handlungen verwendet werden dürfen, für die die Rechtshilfe bewilligt wird.
Dieser Vorbehalt gewährt der Schweiz das Recht, die Rechtshilfeleistung an eine
Verwendungsbeschränkung zu knüpfen (Spezialitätsvorbehalt); wann und inwieweit sie
hierzu verpflichtet ist, ergibt sich aus dem innerstaatlichen Recht ( BGE 107 Ib 264 E. 4a S.
269 f.). Indessen gilt der Vorbehalt nur dann, wenn die Schweiz dem Ersuchen eines
Vertragsstaates stattgibt und die verlangte Rechtshilfe selbst leistet. Im vorliegenden Fall
haben die britischen Behörden die Behörden der Vereinigten Staaten um Rechtshilfe
ersucht, welche ihrerseits bei den schweizerischen Behörden das Gesuch gestellt haben, die
bereits übermittelten Informationen und Unterlagen den britischen Behörden überlassen zu
dürfen. Weil die britischen Behörden nicht in der Schweiz um Rechtshilfe ersucht haben, ist
die Schweiz nicht berechtigt, gegenüber den britischen Behörden einen
Spezialitätsvorbehalt anzubringen. c) Die Vereinigten Staaten sind dem Europäischen
Rechtshilfeübereinkommen nicht beigetreten, weshalb der Vorbehalt der Schweiz zu Art. 2
EUeR von vornherein nicht massgebend ist. Anzuwenden ist vielmehr der Staatsvertrag
vom 25. Mai 1973 mit den Vereinigten Staaten über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
(RVUS; SR 0.351. 933.6). Gemäss Art. 5 Ziff. 1 RVUS dürfen übermittelte Informationen
und Unterlagen im ersuchenden Staat in einem Verfahren wegen einer andern strafbaren
Handlung als der, wegen welcher die Rechtshilfe bewilligt worden ist, nicht für
Ermittlungen benutzt oder als Beweismittel vorgelegt werden. Nach Ziff. 2 derselben
Bestimmungen dürfen bereits übermittelte Informationen und Unterlagen mit der
Zustimmung des ersuchten Staates für die Durchführung von Ermittlungs- oder
Strafverfahren gegen Personen verwendet werden, die Verdächtige in einer Untersuchung
oder Angeklagte in einem Verfahren sind oder waren, wofür Rechtshilfe bewilligt worden
ist, und die unter Verdacht stehen oder angeklagt sind, eine andere Tat begangen zu haben,
wegen welcher die Rechtshilfe gewährt werden muss (lit. a; die in lit. b und c genannten
Fälle treffen hier nicht zu). Nach seinem Wortlaut gestattet Art. 5 Ziff. 1 RVUS die
Weiterverwendung bereits übermittelter Auskünfte und Unterlagen nur im ersuchenden
Staat. In diesem Punkt unterscheiden sich die einander sonst entsprechenden Bestimmungen
in Art. 67 Abs. 2 IRSG und Art. 5 Ziff. 1 RVUS . Die Schweiz ist somit völkerrechtlich
nicht verpflichtet, den Behörden der Vereinigten Staaten die Weitergabe bereits
übermittelter Informationen und Akten an einen Drittstaat zu gestatten. Die Schweiz hat
daher das Recht, ihre Bewilligung der Weitergabe an einen Drittstaat von Voraussetzungen
abhängig zu machen, die im Rechtshilfevertrag mit den Vereinigten Staaten nicht genannt
werden. Insbesondere ist die Schweiz berechtigt, die Weitergabe an einen bestimmten
Drittstaat nur unter denselben Voraussetzungen zu bewilligen, unter denen sie die



entsprechende Rechtshilfe an den betreffenden Drittstaat bewilligen würde. d) Das
Bundesamt für Polizeiwesen hat den amerikanischen Behörden die Weitergabe der
Einvernahmeprotokolle an die britischen Behörden bewilligt, ohne dass eine lit. b des
Vorbehaltes der Schweiz zu Art. 2 EUeR entsprechende Voraussetzung erfüllt wäre.
Obwohl die Schweiz bei der Übermittlung der Protokolle an die Vereinigten Staaten den
üblichen Spezialitätsvorbehalt angebracht hatte, wären die britischen Behörden nach Erhalt
der Protokolle aus den Vereinigten Staaten an den nur diesen gegenüber angebrachten
Spezialitätsvorbehalt nicht gebunden. Der Einwand der Beschwerdeführer trifft soweit zu.
Das inzwischen zuständige Bundesamt für Justiz hat deshalb zunächst abzuklären, ob von
den britischen Behörden eine dem üblichen Spezialitätsvorbehalt entsprechende
Zusicherung verlangt werden kann, gemäss der die von den USA nach Grossbritannien
weitergegebenen Einvernahmeprotokolle insbesondere nicht in fiskalischen Verfahren
verwendet werden. Gegebenenfalls ist eine solche Zusicherung von den britischen
Behörden zu verlangen. Ist es nach den Regeln der Diplomatie nicht möglich, eine derartige
Zusicherung zu verlangen, oder erteilen die britischen Behörden die Zusicherung trotz
entsprechender schweizerischer Anfrage nicht, darf den amerikanischen Behörden die
Weitergabe der Protokolle nicht bewilligt werden.

E. 4
Soweit auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerden eingetreten werden kann, erweisen sie sich
als begründet und sind gutzuheissen. Die angefochtene Verfügung des Bundesamtes für
Polizeiwesen vom 29. Oktober 1999 ist in Bezug auf die Zeugeneinvernahmeprotokolle
H.________ vom 8. Dezember 1997 und W.________ vom 10. Dezember 1997
aufzuheben. Die Sache ist zu neuem Entscheid im Sinne der bundesgerichtlichen
Erwägungen an das Bundesamt für Justiz zurückzuweisen. Der unterliegenden
Eidgenossenschaft sind keine Kosten aufzuerlegen ( Art. 156 Abs. 2 OG ). Hingegen hat sie
die Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen ( Art. 159 Abs.
2 OG ).
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